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Beschlussvorschlag:  
 
Auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 16.05.2019 
die folgende 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Neubrandenburg erlassen: 
 
 
Artikel 1 – Änderung der Hauptsatzung 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Neubrandenburg vom 17.02.2015, geändert durch die 1. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Neubrandenburg vom 26.03.2015 und die 2. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Neubrandenburg vom 20.10.2016 wird wie folgt 
geändert: 
 
§ 8, Abs. (1) 
 
3. Stadtentwicklungsausschuss 
 
Zusammensetzung:   neun Mitglieder – Stadtvertreter/innen und sachkundige 

            Einwohner/innen, 
Aufgabengebiet:   Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Städtebauförderung, 

Wirtschafts- und Tourismusförderung, Denkmalpflege sowie Bau-
Verkehrs- und Liegenschaftsangelegenheiten, für die nicht der 
Betriebsausschuss zuständig ist;  
 

6. Ausschuss für Umwelt, Ordnung und Sicherheit 
 
Zusammensetzung:   neun Mitglieder – Stadtvertreter/innen und sachkundige 

 Einwohner/innen,  
Aufgabengebiet:   Ordnung und Ordnungsangelegenheiten, Sicherheit, Aufgaben 

 des Brand- und Katastrophenschutzes,   
 Brandschutzbedarfsplanung, Rettungsdienst; Immissionsschutz  
 und Umweltverträglichkeit, Landschafts- und   
 Grünordnungsplanung; ÖPNV, Fahrradverkehr 

 
 

 
 
Artikel 2 – Inkrafttreten 
 
Die 3. Änderung der Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
keine 
 
 
Begründung: 
Die bisher dem Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss zugeordneten Aufgaben der Umwelt 
wurden in dem neu gegründeten Ausschuss für Umwelt, Ordnung und Sicherheit eingegliedert. 
 
Diese Änderungen finden mit dieser Drucksache Berücksichtigung in der Hauptsatzung der 
Stadt Neubrandenburg. 
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